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Beschluss:

 

1. Dem Folgekonzept „München – gesund vor Ort“ 2.0 des GSR wird 

zugestimmt. 

2. Das Gesundheitsreferat wird beauftragt, den Projektantrag bei der AOK 

Bayern – Die Gesundheitskasse zu stellen. 

3. Das Gesundheitsreferat wird beauftragt, die Entfristung von 4,5 Stellen beim 

Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. 

4. Das Gesundheitsreferat wird beauftragt die erforderlichen Personalmittel in 

Höhe von gesamt 364.787,38 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 

dauerhaft beim Personal- und Organisationsreferat anzumelden. 

5. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die entfristeten Stellen keinen 

zusätzlichen Büroraumbedarf auslösen. 

6. Das Gesundheitsreferat wird beauftragt, die Büromittelpauschale i.H.v. 3.600 

€ im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung dauerhaft bei der Stadtkämmerei 

anzumelden. 

7. Das Gesundheitsreferat wird beauftragt, die Sachmittel in Höhe von gesamt 

242.500,00 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung dauerhaft bei der 

Stadtkämmerei anzumelden. 

8. Das Produktkostenbudget erhöht sich dauerhaft um 610.887,38 €, davon sind 

610.887,38 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget). 

9. Das Gesundheitsreferat wird beauftragt, bei Förderzusage die Erlöse aus den 

Fördermitteln i. H. v. ca. 607.287,38 € (befristet auf vier Jahre) im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung dauerhaft zusätzlich anzumelden. 

10. Das Gesundheitsreferat wird beauftragt, dem Stadtrat bis Ende 2025 ein 

Konzept für das nächste vierjährige Folgeprojekt inkl. Refinanzierung für 

Personal und Sachmittel vorzulegen. 

11. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, auf Basis der 

Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepte Moosach und Neuperlach den 

Einsatz von Städtebaufördermitteln in den jeweiligen Sanierungsgebieten 

weiter zu überprüfen und zu unterstützen. 
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12. Der Antrag Nr. 20-26 / A 02922 ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt. 

13. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

 


